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Wethautal

AMTLICHER TEIL

 ■ Verbandsgemeinde Wethautal

Öffentliche Bekanntmachung
Am Dienstag, 17.02.2026, 18:00 Uhr findet eine Sitzung mit 
öffentlichen und nicht öffentlichen Tagesordnungspunkten 
statt.

Gremium: Haupt- und Vergabeausschuss 
der VerbGem Wethautal

Ort: 06721 Osterfeld, Corseburger Weg 11
Raum: Versammlungsraum

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
2. Bekanntgabe der in der letzten Sitzung im nichtöffentli-

chen Teil gefassten Beschlüsse
3. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwe-

senheit und der der Beschlussfähigkeit
4. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der 

Tagesordnung
5. Mitteilung der Verbandsgemeinderäte zu bestehenden 

Mitwirkungsverboten nach § 33 KVG LSA
6. Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift der 

letzten Sitzung des Haupt- und Vergabeausschusses vom 
18.11.2025 - öffentlicher Teil

7. Verwendung von Mitteln aus dem Gesetz über das Son-
dervermögen „Infrastruktur“ (Infrastruktur-Sondervermö-
gensgesetz - Infra-SVG)

8. Flurbereinigungsverfahren Mertendorf Verf.-Nr. 611/46 
BLK 046 – Vereinbarung über die Realisierung der gewäs-
serbaulichen Maßnahmen durch die TG Mertendorf und 
die Bereitstellung der Eigenleistungsanteile durch die Ver-
bandsgemeinde Wethautal

9. Investitionsplan 2026
10. Einwohnerfragestunde
11. Mitteilungen, Anfragen, Anregungen
12. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung
Nichtöffentlicher Teil
13. Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift der 

letzten Sitzung des Haupt- und Vergabeausschusses vom 
18.11.2025 - nichtöffentlicher Teil

14. Grundstücksangelegenheiten
14.1. Grundstücksangelegenheiten - Eigentumsübergang
15. Vergabe von Bauleistungen, Planungsleistungen, Ingeni-

eurleistungen, Lieferleistungen, Vertragsangelegenheiten

15.1. KoMoNa Steinbach - Vergabe
16. Mitteilungen, Anfragen, Anregungen
17. Schließung der Sitzung

gez. Kerstin Beckmann
Verbandsgemeindebürgermeisterin/Ausschussvorsitzende

Öffentliche Bekanntmachung
Am Mittwoch, 18.02.2026, 14:00 Uhr findet eine Sitzung mit 
öffentlichen Tagesordnungspunkten statt.
Gremium: Senioren-/Behindertenbeirat 

der VerbGem Wethautal
Ort: 06721 Osterfeld, Schlossberg 7
Raum: Kegelbahn Osterfeld

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Begrüßung und Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und der 

Beschlussfähigkeit
3. Entscheidung über Änderungsanträge zur Tagesordnung 

und Feststellung der Tagesordnung
4. Entscheidungen über Einwendungen zur Niederschrift und 

Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung
5. Bericht des Sprechers des Senioren- und Behindertenbei-

rates der Verbandsgemeinde Wethautal
6. Bevölkerungsschutz, wie gut sind wir aufgestellt?
7. Anfragen und Anregungen
8. Schließung der Sitzung

gez. Wolfgang Börner
Sprecher des Senioren- und Behindertenbeirates

Öffentliche Bekanntmachung
Am Montag, 23.02.2026, 18:00 Uhr findet eine Sitzung mit öffent-
lichen und nicht öffentlichen Tagesordnungspunkten statt.
Gremium: Ordnungs- und Brandschutzausschuss 

der VerbGem Wethautal
Ort: 06667 Stößen, Naumburger Straße 22 F
Raum: Feuerwehrgerätehaus Stößen - 

Versammlungsraum

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
2. Bekanntgabe der in der letzten Sitzung im nichtöffentlichen 

Teil gefassten Beschlüsse
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Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
2. Bekanntgabe der in der letzten Sitzung im nichtöffentli-

chen Teil gefassten Beschlüsse
3. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwe-

senheit und der Beschlussfähigkeit
4. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung 

der Tagesordnung
5. Mitteilung der Stadträte zu bestehenden Mitwirkungsver-

boten nach § 33 KVG LSA
6. Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift der 

Hauptausschusssitzung vom 03.12.2025 - öffentlicher Teil
7. Beschluss über die Fortschreibung des Investitionsplanes 

in der Produktgruppe 511200
8. Einwohnerfragestunde
9. Mitteilungen, Anfragen, Anregungen
10. Vorberatung der nächsten Sitzung des Stadtrates der 

Stadt Osterfeld
11. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung

Nichtöffentlicher Teil
12. Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift der 

Hauptausschusssitzung vom 03.12.2025 - nichtöffentli-
cher Teil

13. Beratung zu Bauvorhaben im Gewerbegebiet
14. Grundstücksangelegenheiten
14.1. Grundstücksangelegenheiten - Verkauf
14.2. Grundstücksangelegenheiten - Löschung Rechte im 

Grundbuch
14.3. Grundstücksangelegenheiten - Verkauf
15. Vergabe von Bauleistungen, Planungsleistungen, Ingeni-

eurleistungen, Lieferleistungen, Vertragsangelegenheiten
16. Mitteilungen, Anfragen, Anregungen
17. Schließung der Sitzung

gez. Hans-Peter Binder
Bürgermeister der Stadt Osterfeld/Ausschussvorsitzender

1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung  
der Stadt Osterfeld

Präambel:
Auf der Grundlage der §§ 8, 10 und 45 Abs. 2 Nr. 1 des Kommu-
nalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt (Kommu-
nalverfassungsgesetz–KVG LSA) vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 
2014, S. 288), in der derzeit gültigen Fassung, hat der Stadtrat 
der Stadt Osterfeld in seiner Sitzung am 18. Dezember 2025 die 
nachfolgende 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der Stadt 
Osterfeld vom 25.07.2024 beschlossen:

Artikel I 
Änderungen

Der § 17, Absatz 5, im V. Abschnitt – Öffentliche Bekanntma-
chungen - erhält folgende Fassung:
„(5) Die Bekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der 
Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse sowie von Zeit-
punkt und Abstimmungsgegenständen der Beschlussfassung im 
Wege eines schriftlichen oder elektronischen Verfahrens nach 
§ 56 a Abs. 3 KVG LSA erfolgt mindestens 3 Kalendertage vor 
der Sitzung im Internet auf der Webseite der Verbandsgemeinde 
Wethautal unter www.vgem-wethautal.de.
Die Bekanntmachung ist mit der Bereitstellung im Internet auf 
der Website der Verbandsgemeinde Wethautal unter www.vgem-
wethautal.de bewirkt.
Im Amtsblatt, dem „Heimatspiegel“, wird unverzüglich auf die In-
ternetbekanntmachung von Zeit, Ort und Tagesordnung der Sit-
zungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse sowie von Zeit-
punkt und Abstimmungsgegenständen der Beschlussfassung im 
Wege eines schriftlichen oder elektronischen Verfahrens nach  
§ 56 a Abs. 3 KVG LSA hingewiesen.“

3. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesen-
heit und der Beschlussfähigkeit

4. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der 
Tagesordnung

5. Mitteilung der Verbandsgemeinderäte zu bestehenden Mit-
wirkungsverboten nach § 33 KVG LSA

6. Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift der 
letzten Sitzung des Ordnungs- und Brandschutzausschus-
ses vom 15.09.2025 - öffentlicher Teil

7. Haushalt der Verbandsgemeinde Wethautal für das Haus-
haltsjahr 2026

8. Einwohnerfragestunde
9. Mitteilungen, Anfragen, Anregungen
10. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung
Nichtöffentlicher Teil
11. Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift der 

letzten Sitzung des Ordnungs- und Brandschutzausschus-
ses vom 15.09.2025 - nichtöffentlicher Teil

12. Mitteilungen, Anfragen, Anregungen
13. Schließung der Sitzung

gez. Henry Stahl
Ausschussvorsitzender

Öffentliche Bekanntmachung
Am Mittwoch, 25.02.2026, 18:00 Uhr findet eine Sitzung mit öf-
fentlichen und nicht öffentlichen Tagesordnungspunkten statt.
Gremium: Schul-, Sozial- und Kulturausschuss 

der VerbGem Wethautal
Ort: 06721 Osterfeld, Corseburger Weg 11
Raum: Versammlungsraum

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung
2. Bekanntgabe der in der letzten Sitzung im nichtöffentlichen 

Teil gefassten Beschlüsse
3. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesen-

heit und der Beschlussfähigkeit
4. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der 

Tagesordnung
5. Mitteilung der Verbandsgemeinderäte zu bestehenden Mit-

wirkungsverboten nach § 33 KVG LSA
6. Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift der 

letzten Sitzung des Schul-, Sozial- und Kulturausschusses 
vom 06.08.2025 - öffentlicher Teil

7. Haushalt der Verbandsgemeinde Wethautal für das Haus-
haltsjahr 2026

8. Einwohnerfragestunde
9. Mitteilungen, Anfragen, Anregungen
10. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung
Nichtöffentlicher Teil
11. Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift der 

letzten Sitzung des Schul-, Sozial- und Kulturausschusses 
vom 06.08.2025 - nichtöffentlicher Teil

12. Mitteilungen, Anfragen, Anregungen
13. Schließung der Sitzung

gez. René Otto
Ausschussvorsitzender

 ■ Stadt Osterfeld

Öffentliche Bekanntmachung
Am Donnerstag, 19.02.2026, 19:00 Uhr findet eine Sitzung mit 
öffentlichen und nicht öffentlichen Tagesordnungspunkten statt.
Gremium: Haupt-, Finanz- und Vergabeausschuss
Ort: 06721 Osterfeld, Markt 24
Raum: Rathaussaal
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Verbandsgemeinde Wethautal
- Die Gemeindewahlleiterin -

Öffentliche Bekanntmachung  
zur Bürgermeisterwahl der Stadt Stößen

Einladung zur Vorstellung  
der Bürgermeisterkandidaten

Am Montag, den 09.03.2026, findet um 18:00 Uhr im Schüt-
zenhaus Stößen, Naumburger Straße 35 in 06667 Stößen eine 
Veranstaltung statt, zu der den zugelassenen Kandidaten für die 
Bürgermeisterwahl am 29.03.2026 gemäß § 63 Abs. 2 Kommu-
nalverfassungsgesetz für das Land Sachsen-Anhalt (KVG LSA) 
Gelegenheit gegeben wird, sich den Bürgerinnen und Bürgern 
vorzustellen.
Alle Bürgerinnen und Bürger sind dazu herzlich eingeladen.

gez. Cornelia Schade
Gemeindewahlleiterin

 ■ Gemeinde Wethau

Öffentliche Bekanntmachung
Am Mittwoch, 18.02.2026, 18:00 Uhr findet eine Sitzung mit 
öffentlichen und nicht öffentlichen Tagesordnungspunkten 
statt.
Gremium: Gemeinderat der Gemeinde Wethau
Ort: 06618 Wethau, Hirtengraben 1
Raum: Versammlungsraum

Tagesordnung:
Öffentlicher Teil
1. Eröffnung der Sitzung durch den Bürgermeister
2. Bekanntgabe der in der letzten Sitzung im nichtöffentlichen 

Teil gefassten Beschlüsse
3. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesen-

heit und der Beschlussfähigkeit
4. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Feststellung der 

Tagesordnung
5. Mitteilung der Gemeinderäte zu bestehenden Mitwirkungs-

verboten nach § 33 KVG LSA
6. Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift der 

Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Wethau vom 
08.12.2025 - öffentlicher Teil

7. Feststellung des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 
2014

8. Feststellung des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 
2015

9. Feststellung des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 
2016

10. Feststellung des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 
2017

11. Feststellung des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 
2018

12. Feststellung des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 
2019

13. Feststellung des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 
2020

14. Feststellung des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 
2021

15. Feststellung des Jahresabschlusses des Haushaltsjahres 
2022

16. Entlastung des Bürgermeisters für die Haushaltsführung 
der Haushaltsjahre 2014 bis 2022

17. Beschluss über die Annahme einer Spende
18. Einwohnerfragestunde
19. Mitteilung des Bürgermeisters über die Ausführung gefass-

ter Beschlüsse, wichtige Gemeindeangelegenheiten und 
Eilentscheidungen

Artikel II 
In-Kraft-Treten

Die vorstehende 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung der 
Stadt Osterfeld tritt am Tage nach ihrer öffentlichen Bekanntma-
chung in Kraft.

Osterfeld, 18.12.2025

Hans-Peter Binder
Bürgermeister der Stadt Osterfeld

Ausfertigung der Satzung

Die Satzung wurde am 30.01.2026 bei der Kommunalaufsichts-
behörde des Burgenlandkreises angezeigt und wird hiermit aus-
gefertigt.

Osterfeld, 30.01.2026

Hans-Peter Binder
Bürgermeister der Stadt Osterfeld

Verfahrensvermerk:

Die Veröffentlichung der Hauptsatzung der Stadt Osterfeld er-
folgte am 12.02.2026 im Heimatspiegel. Die Hauptsatzung der 
Stadt Osterfeld wird außerdem in der aktuellen Fassung auf der 
Internetseite der Verbandsgemeinde Wethautal unter der Adres-
se www.vgem-wethautal.de veröffentlicht.

 ■ Stadt Stößen

Verbandsgemeinde Wethautal
- Die Gemeindewahlleiterin -

Öffentliche Bekanntmachung zur Wahl 
 des ehrenamtlichen Bürgermeisters (m/w/d) 

in der Stadt Stößen
Der Gemeindewahlausschuss der Verbandsgemeinde Wethautal 
hat in öffentlicher Sitzung gemäß § 30 Kommunalwahlgesetz für 
das Land Sachsen-Anhalt (KWG LSA) am 27.01.2026 folgende 
Bewerbungen für die Bürgermeisterwahl in der Stadt Stößen am 
29.03.2026 zugelassen:

1.
Name, Vorname: Adam, Sebastian
Geburtsjahr: 1983
Beruf oder Stand: IT-Koordinator
Wohnort: 06667 Stößen
2.
Name, Vorname: Schiemann, Heiko
Geburtsjahr: 1966
Beruf oder Stand: Diplom-Bauingenieur
Wohnort: 06667 Stößen

Gemäß § 63 Abs.2 KVG LSA vom 17.06.2014, in der derzeit gül-
tigen Fassung, ist den zugelassenen Bewerbern Gelegenheit zu 
geben, sich den Bürgern in mindestens einer öffentlichen Veran-
staltung vorzustellen.

Datum, Ort und Zeit der Vorstellung wird ortsüblich bekanntge-
macht.

gez. Cornelia Schade
Gemeindewahlleiterin
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Mit diesem Zeitpunkt geht das Eigentum an den neuen Grund-
stücken auf den Empfänger über.
Der im Bodenordnungsplan vorgesehene neue Rechtszustand 
tritt an die Stelle des bisherigen Rechtszustands.

2. Begründung
Die Voraussetzungen nach § 63 (2) LwAnpG i.V.m. § 63 (1) 
FlurbG liegen vor. Der Bodenordnungsplan ist den Beteiligten 
bekannt gegeben worden und ist unanfechtbar. Seine Ausfüh-
rung kann daher angeordnet werden (§ 61 FlurbG).

3. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die Ausführungsanordnung kann innerhalb eines Monats 
nach Bekanntgabe Widerspruch beim Amt für Landwirtschaft, 
Flurneuordnung und Forsten Süd, Müllnerstraße 59, 06667 Wei-
ßenfels erhoben werden.

Hartig DS

20. Anfragen der Mitglieder des Gemeinderates zu Angelegen-
heiten der Gemeinde

21. Schließung des öffentlichen Teils der Sitzung
Nichtöffentlicher Teil
22. Entscheidung über Einwendungen zur Niederschrift der 

Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Wethau vom 
08.12.2025 - nichtöffentlicher Teil

23. Grundstücksangelegenheiten
24. Vergabe von Bauleistungen, Planungsleistungen, Ingeni-

eurleistungen, Lieferleistungen, Vertragsangelegenheiten
25. Mitteilung des Bürgermeisters über nichtöffentliche Ange-

legenheiten
26. Anfragen der Mitglieder des Gemeinderates zu nichtöffentli-

chen Angelegenheiten der Gemeinde
27. Schließung der Sitzung

gez. Benjamin Ritter
Bürgermeister der Gemeinde Wethau

Sonstiges

Einladung der Jagdgenossenschaft  
Wettaburg

Sehr geehrte Mitglieder,
der Vorstand der Jagdgenossenschaft Wettaburg lädt zur Jahres-
hauptversammlung ein.
Die Versammlung findet am Freitag, den 13.03.2026 um 19:00 Uhr 
im Gemeindehaus/Vereinshaus in Beuditz statt.

Tagesordnung
1. Eröffnung der Sitzung durch den Vorsitzenden der JG
2. Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit und des Mitwirkungs-

verbotes
4. Feststellung der Tagesordnung
5. Bericht Vorstand zum Pachtjahr 2025/26
6. Finanzbericht zum Pachtjahr 2025/26
7. Abstimmung über den Bericht des Vorstandes und des Fi-

nanzberichtes 2025/26 und Entlastung des Vorstandes
8. Jagdbericht der Jagdpächter 2025/26
9. Wahl von 2 Kassenprüfern
10. Abstimmung über die Verwendung der Jagdpacht 2025/26
11. Anfragen und Diskussionen

Der Vorstand der Jagdgenossenschaft Wettaburg

Sonstige Behörden und Stellen

Amt für Landwirtschaft,
Flurneuordnung und Forsten Süd
Müllnerstraße 59
06667 Weißenfels
Bodenordnungsverfahren Hassenhausen Silo Punschrau

Verf.-Nr. 611/42 BLK364
Landkreis Burgenlandkreis

Öffentliche Bekanntmachung

AUSFÜHRUNGSANORDNUNG 
vom 28.01.2026

1. Ausführungsanordnung
Das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd 
ordnet die Ausführung des Bodenordnungsplans im Boden-
ordnungsverfahren „Hassenhausen Silo Punschrau“, Verf.-Nr.: 
611/42 BLK364 gemäß § 63 Abs. 2 LwAnpG in Verbindung mit  
§ 63 FlurbG für das gesamte Bodenordnungsgebiet an.
Der Zeitpunkt des Eintritts des neuen Rechtszustandes wird auf 
den 01.02.2026, 0.00 Uhr festgesetzt.
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www.steinmetz-schoene.de

Wussten Sie, dass es 
33.000 Friedhöfe in 

Deutschland gibt?

Weißenfels & 
Burgenlandkreis

bestattungshausabendfrieden.de

03445–23 27 70

      

Abschied nehmen

Passende Beisetzungsform finden Anzeige

Empfehlenswert ist es, zu Lebzeiten festzulegen, ob später eine 
Körperbestattung oder eine Einäscherung erfolgen soll, damit 
den Angehörigen diese Entscheidung in der Zeit der Trauer ab-
genommen wird. Die Körperbestattung ist zumeist teurer wegen 
massiverer Särge und höherer Grabkosten. Außerdem gibt es 
hierbei weniger Möglichkeiten für die Art der Beisetzung, wie 
sie viele Städte und Gemeinden bei Urnengräbern anbieten. Die 
Urnenbestattung als Folge der Feuerbestattung ist die häufigs-
te der Bestattungsarten. Ein Grund sind auch die alternativen 
Möglichkeiten, die Urne beizusetzen.
Bei vielen neuen Bestattungsarten handelt es sich um soge-
nannte pflegefreie Gräber. Hier ist keine gärtnerische Pflege 
durch die Angehörigen erforderlich. Die Kosten sind bereits in 
der Friedhofgebühr enthalten. Ob gekennzeichnetes oder ano-
nymes Grab - beides ist bei der Urnenbestattung möglich.
Die Deutsche Friedhofsgesellschaft (www.deutschefriedhofsge-
sellschaft.de) klärt über Varianten der Urnenbeisetzung auf.
 spp-o

Wege der Trauerbewältigung Anzeige

Früher waren Krankheit, Sterben und Tod in der Großfamilie 
unter einem Dach vereint, genauso wie Romanze, Heirat und 
Geburt. Heute haben viele Menschen nie lernen und auch nie er-
fahren können, was Sterben und Tod bedeuten und wie sie von 
einem geliebten Menschen Abschied nehmen und richtig trau-
ern können. Möglichkeiten der Trauerbewältigung können sein:
Geben Sie sich Zeit, um die Trauer- oder Abschiedsfeier per-
sönlich zu gestalten. Selbst wenn keine große Trauergemeinde 
zusammenkommen wird.
In einem Tage- oder Trauerbuch können Sie Ihre persönlichen 
Gedanken und Gefühle festhalten und Klarheit bekommen. Auch 
können Sie Briefe an Freunde und Angehörige schreiben, um Er-
lebnisse noch einmal Revue passieren zu lassen. Es ist eine gut-
tuende, langsame Kommunikation in der sonst so schnellen Zeit.
Früher war es üblich, regelmäßig das Grab zu besuchen. 
Wenn das nicht möglich ist, hilft es vielleicht, zum Gedenken 
eine Kerze anzuzünden oder an einen vertrauten Ort zu gehen.
Nehmen Sie Abschied von alten Gegenständen, wenn das für 
Sie möglich ist. Vielleicht wandern sie erst einmal in eine Kiste, 
später in den Keller – Abschied braucht nun einmal Zeit. spp-o

Foto: Deutsche Friedhofsgesellschaft/akz-o

Zurück in der Natur und  
ganz ohne Grabpflege Anzeige

War vor nicht allzu langer Zeit die Erdbestattung die am häufigs-
ten gewähle Bestattungsart, hält sich seit einigen Jahren parallel 
dazu der Trend zur Urnenbestattung in der Natur.
Und das hat einen Grund: Vor allem die ältere Generation möch-
te die doch recht umfangreiche Grabpflege den Hinterbliebenen 
nicht aufbürden. Bei einer Urnenbestattung würde das entfallen. 
Hier müssen keine Blumen gepflanzt und gepflegt, kein Laub 
entfernt und keine Erde gelockert werden. Dabei ist es nicht nur 
die Zeit, sondern auch die Belastung, die ausschlaggebend ist. 
Gerade letztere wird im Alter nicht leichter. Eine Urnenbestat-
tung ist für viele allerdings nicht persönlich genug. Aus diesem 
Grund freunden sich immer mehr mit der Naturbestattung an. 
Dies ist in Bestattungswäldern möglich. Dort wird die Asche 
des Verstorbenen unter einem Baum beigesetzt. Dieser kann als 
Gemeinschaftsbaum deklariert sein oder man kann sich einen 
Familienbaum auswählen. Danach richten sich dann auch die 
Preise. Grabpflege ist hier nicht nötig, denn das übernimmt die 
Natur. Wie man sich Naturbestattungen vorstellen kann, wie Ze-
remonien stattfinden und wie man die Gräber auswählt, erfährt 
man beim örtlichen Bestatter. iPr
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Lust auf mehr Bad Anzeige

Wir danken all unseren Kundinnen 
und Kunden, Partnern und vor 
allem unseren Mitarbeitern für 
das Vertrauen und die Treue, 
die uns all die Jahre begleitet 
haben. Gemeinsam mit ihnen 
möchten wir auch in diesem Jahr 
kreative Badlösungen schaffen 
- mit Know-how, frischen Ideen 
und handwerklicher Qualität 
und das „aus einer Hand“. Seit 
1991 erfüllen wir Badträume als 
Komplettanbieter, aber auch durch 
Teilsanierung. 
Alters- oder gesundheitsbedingt 
nehmen Duschsanierungen immer 
weiter zu. Um eventuelle Zuschüsse 
durch die Krankenkasse kümmern 
wir uns gern. Besuchen Sie uns in 
unserer Badausstellung, wir freuen 
uns darauf.

Am Hohen Stein 46
06618 Naumburg
Mo. – Fr.    10.00 – 18.00 Uhr
info@ritter-mein-bad.de 
www.ritter-mein-bad.de

Mein Bad GmbHMein Bad GmbH

Beratungstermine unter 03445 / 781245

- Anzeige -

35 35 
JahreJahre

Senioren:  
Problemzone Bad
Wer im eigenen Haus alt 
werden möchte, sollte recht-
zeitig darandenken, die Woh-
nung baulich anzupassen, 
denn was in jungen Jahren 
taugte, kann im Alter hinder-
lich und auch gefährlich sein.
Vor allem die Bäder sind 
echte Sorgenkinder. Hier 
passieren die meisten Un-
fälle, sagt die Architektin 
Bettina Rühm, München, im 
Gesundheitsmagazin „Apo-
theken Umschau“. Beson-
ders heikel: Türen, die sich 
nach innen öffnen. Das ist in 
zweierlei Hinsicht gefährlich, 
weiß die Architektin. Zum 
einen nimmt es Bewegungs-
freiheit im Raum weg. Zum 
anderen kann bei einem 
Sturz nur schwer jemand 
helfen, wenn man im Liegen 
die Tür blockiert. Haltegriffe, 
rutschfeste Böden und ein 
schwellenfreier Zugang zur 
Dusche sind weitere Maß-
nahmen für ein seniorenge-
rechtes Bad.
�  ots/Wort und Bild

 Anzeige

 

Meisterhafte Arbeit aus der Region –
meinhandwerker-regional.de
verbindet Sie mit den Profis vor Ort!
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Dietendorf 15 · 06722 Wetterzeube/OT Dietendorf

Malerfachbetrieb
Maler und Lackiermeister

0172 / 58 48 282
E-Mail: F-leih-saeck@web.de

Innungsbetrieb

in Naumburg
Jenaer Str. 19
am Edeka-Hinze
03445 - 2584422
www.saaletal-optik.de

Di. 10-13 & 14-17 Uhr Brillen & Kontaktlinsen
Do. 10-13 & 14-17 Uhr Vergrößernde Sehhilfen
Fr.   10-13 & 14-17 Uhr AMD- und Kantenfilter

Jeden Montag Hausbesuche nach Vereinbarung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer
Fenster- und Türenwelt.

Fenster- und Türenwelt
Buttstädter Str. 44
99510 Apolda
Tel.: 03644/507960

www.Integral-Fenster.de

Bei uns erhalten Sie das 
Komplett-Paket vom 

professionellen Aufmaß bis 
zur fachgerechten Montage!

06618 Mertendorf · Bahnhofstraße 43
Tel. (03445) 76 59 14 · Fax (03445) 76 59 28

• Schüttguttransporte  
• Landhandel, Dünge- und Pflanzenschutzmittel

• Landwirtschaftliche Dienstleistungen
• Mineralölvertrieb  

• Diesel, Heizöl, Schmierstoffe

IHR FACHMANN
vor Ort

Brillen- und Kontaktlinsenträger  Anzeige

sollten regelmäßig zum Check
Sowohl Brillen- als auch Kontaktlinsenträger sollten ihre Seh-
stärke und die Sehhilfen regelmäßig von einem Spezialisten 
überprüfen lassen. Trägt jemand eine Brille oder Kontaktlinsen, 
die nicht (mehr) geeignet sind, können sogenannte asthenopi-
sche Beschwerden entstehen. Das sind Anstrengungsprobleme 
wie Augenbrennen, Ermüdungserscheinungen, Kopfschmerzen 
oder auch eine erhöhte Lichtempfindlichkeit. ots/Wort und Bild

            Von der Planung bis zur Fertigstellung

www.meinhandwerker-regional.de

Anzeige

Investitionen in neue Fenster Anzeige

lohnen sich
Überall wird gespart. Energiesparlampen werden gekauft, die 
Heizung herunter geregelt und die Wasserhähne in der Wohnung 
bekommen Durchfluss reduzierende Strahlregler. Im schlimms-
ten Falle werden einzelne Räume gar nicht mehr genutzt, um die 
Nebenkostenabrechung im Rahmen zu halten - dies kann teu-
re Bauschäden verursachen. Denn diese extremen Auswüchse 
sind oft gar nicht gut und schon gar nicht notwendig: Bereits 
mit dem Austausch der alten Fenster gegen neue Wärmedämm-
fenster steigt der Wohnkomfort in allen Räumen deutlich und die 
Heizkosten sinken. Quelle: Verband Fenster + Fassade

Ihre Medienberatung vor Ort

Teresa Bunzel

Ich bin für Sie da ...

Wie kann ich Ihnen helfen?

0171 2908634
teresa.bunzel@wittich.de   

www.wittich.de

Ihre Werbung: Anzeigen | Beilagen | print & online

Ihre Medienberatung vor Ort

www.hotel-breitenbacher-hof.de




